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A. Amtliche Texte

Richtlinien

684 Richtlinien zur Förderung der Kinder- und  
 Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und  
 des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im  
 außerunterrichtlichen Bereich der Schule

Vom 9. Juni 2015

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

-
haltsmittel nach Maßgabe dieser Richtlinien und der 

-

Förderung von Bildungsmaßnahmen im außerunter-

besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-

2. Gegenstand der Förderung

Jugendarbeit werden im Schnittstellenbereich Jugend-
arbeit und Schule Bildungsmaßnahmen im außer- 
unterrichtlichen Bereich nach Maßgabe des Landes-

-
ligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen zu fördern.

3. Ziele und Indikatoren

-
ße Veranstaltungen Kindern, Jugendlichen und jungen 

kulturelle, arbeitsweltbezogene, gesundheitliche, öko-
logische und technisch-naturwissenschaftliche Inhalte 
zu vermitteln, die den charakteristischen Qualitätsan-
forderungen von Jugendarbeit im Sinne des § 11 des 

-
bindung mit dem § 1 des Gesetzes zur Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Kin-

-

-
digkeit zu fallen.

-
dischem Vorgehen, unter Benennung der Referentinnen 

-

-

4.  Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsemp-
fänger

-
arbeit im Sinne des § 11 Absatz 2 des Achten Buches 

-
reich im Saarland haben.

5.  Zuwendungsvoraussetzungen und Bemessungs-
grundlage

Dauer der Maßnahme

Kalendertage
-

liche Programm durchschnittlich mindestens vier-

aber thematisch aufeinander bezogen sind (Ver-
-

schnitte gefördert.
-

-

-

Bei geschlechtsgemischten Maßnahmen sollen min-
destens eine Betreuerin und ein Betreuer an der Maß-
nahme teilnehmen. Bei diesen Maßnahmen sollte auf 

6. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
-

Rahmen einer Fehlbetragsförderung gewährt.
Bildungsmaßnahmen im außerunterrichtlichen Bereich 

Fehlbetrages, gefördert werden.

vom Land geförderte Jugendbildungsreferentin oder 
einen vom Land geförderten Jugendbildungsreferen-

Satz 2 des Gesetzes zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erziehe-
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rischen Kinder- und Jugendschutzes (Kinder- und Ju-

Als zuwendungsfähige Aufwendungen werden anerkannt
-

-

-
amt anerkannt.

7. Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen
Die Maßnahmen sollen von jungen Menschen weit-
gehend mitbestimmt und mitgestaltet werden und ihre 

-

8. Verfahren
Bildungsmaßnahmen im außerunterrichtlichen Bereich 

und der jeweiligen Schule abgestimmt sein.
Plant ein Maßnahmenträger mehr als drei Maßnahmen 
im Kalenderjahr, sind diese bei dem Landesjugendamt 
Saarland halbjährlich schriftlich anzumelden. Anmel-

-

Auf der Grundlage der jeweiligen Anmeldung sind dem 
Landesjugendamt der Antrag und Verwendungsnach-
weis bis spätestens zwei Monate nach Beendigung der 

-

-

unter Benennung der Referenteninnen und Referenten 

-

-
ten nicht verlängert.

der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung 

-
weit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen 

9. Inkrafttreten

-
chung in Kraft.

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann


